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Bezeichnung 
 
Brachflächenkataster "Rund um den Schellheimerplatz" 
Verteiler                                                                                                                                         Tag 
 
Der Oberbürgermeister 24.06.2014 
Ausschuss f. Stadtentw., Bauen und Verkehr 17.07.2014 
Finanz- und Grundstücksausschuss 10.09.2014 
Stadtrat 02.10.2014 
 
 
Der Stadtrat möge beschließen. 
 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt eine Übersicht zu erstellen, in der alle städtischen und in 
Verfügung von städtischen Gesellschaften stehenden unbebauten Grundstücke, im Bereich 
Westring/Liebknechtstraße/Gerhart-Hauptmann-Straße und Große Diesdorfer Straße, 
aufgelistet werden.  
 
Diese Übersicht ist im Finanz- und Grundstücksausschuss und den Ausschuss für 
Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr vorzustellen. 
 
Der Antrag wird in den Finanz- und Grundstücksausschuss und in den Ausschuss für 
Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr überwiesen. 
 
 
 
 
Der Antrag der Fraktion CDU/BfM zielt auf die problematische Parkplatzsituation dieses 
Stadtteils ab. 
 
Antragsgemäß fertigte die Verwaltung (FB 23) einen Auszug aus einer Liegenschaftskarte an, in 
dem die städtischen und in Verfügung von städtischen Gesellschaften stehenden unbebauten 
Grundstücke im Bereich Westring/Liebknechtstraße/Gerhart-Hauptmann-Straße und Große 
Diesdorfer Straße dargestellt werden (sollten). 
 
Die Recherche ergab ein negatives Ergebnis.  
 
Die städtischen Grundstücke westlich der Gerhart-Hauptmann-Straße werden bereits als Kita- 
oder Schulgrundstück genutzt. Die städtischen Grundstücke an der Großen Diesdorfer 
Straße/Wilhelm-Linke-Straße befinden sich in der Bewirtschaftung des SFM (Spielplatz und 
Bolzplatz, neu angelegt) bzw. des Amtes 66 (Parkplatz, neu angelegt). Zum Grundstück 
Nitschkestraße/Westring (Flurstücke 153/13 und 10217) wurde durch den Finanz- und 
Grundstücksausschuss am 15.01.2014 der Verkauf (FG 162-101(V)13) beschlossen.  
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Unbebaute, in Verfügung von städtischen Gesellschaften stehende Grundstücke sind in diesem 
Areal nicht vorhanden. 
 
 
 
 
 
Zimmermann 
 
Anlage 
Anlage 1 - Luftbild 
Anlage 2 - Auszug aus der Liegenschaftskarte 
 
 




